
    

   

 

 
 
Entsprechenserklärung 2021 
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der HENSOLDT AG unterlagen im gesamten Geschäftsjahr der 
Verpflichtung aus § 161 AktG, eine Entsprechenserklärung zum Kodex abzugeben. Vorstand und 
Aufsichtsrat haben mit Beschlüssen vom 8./11.März 2022 die nachfolgend abgedruckte Erklärung 
zum Kodex abgegeben: 
„Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 
5. März 2021 den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 20. Mai 2020, entsprochen wurde 
und weiterhin entsprochen werden soll.“  
 
 
 
Taufkirchen, 8./11. März 2022  
 
 
 

HENSOLDT AG 
 
 
 
 
 
Der Vorstand        Der Aufsichtsrat 
 
 


